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Und noch eine durchaus nicht unwichtige Bemerkung zum SchluB3:
Gitermanns Marx-Kritik steht auf einer viel héheren Stufe der Wissen-
schaftlichkeit als die von Hendrik de Man. Nicht nur deshalb, weil er
nicht mit einer von weit her geholten und ganz und gar unhaltbaren
erkenntnistheoretischen Grundlegung begdinnt, um dann die Unwissen-
schaftlichkeit des Marxismus, ja die Unméglichkeit aller wissenschaft-
lichen Voraussage im Sozial-Geschichtlichen nachzuweisen, sondern
auch deshalb, weil er auf knappen 120 Seiten die Grundprinzipien und
die voreiligen Voraussagen darlegt. Seiner Schrift wird dennoch keine
dhnliche Wirkung wie der de Manschen beschieden sein, weil er keine
konstruktive Hoffnung erweckt, weil er sich mit seiner eigenen Voraus-
sage, mit der einer neuen industriell-militdrischen Feudalitat, abgetun-
.den zu haben scheint und eine tiefe Neigung zum Pessimismus ihn zu
einer prinzipiellen Absage bewegt: An einer Erbsiinde, an einem ani-
malischen Naturgesetz, das uns zu kurzsichtiger Jagd nach dem néchst-
liegenden Vorteil, zu egoistischem MiBbrauch der Macht treibe, gehe
das Gebot unseres Geistes immer wieder zuschanden... «Der Sprung
aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit ist aus-
sichtslos. In diesem Sinne ist das Reich des Sozialismus nicht von dieser
Welt.» Nach Gitermann ist der Sozialismus auch nicht mehr als «Ziel
hochster Sehnsucht», «Ziindflamme edler Opferbereitschalt» ... Die
Groflten unserer trotz allem wissenschaftlichen Theorie und trotz allem
siegreichen Bewegung haben es aber anders gedacht. Es wire aber kurz-
sichtig, im heutigen Wellental auf ihre Lehre zu verzichten.

Niedergang des unabhingigen
Kleinbetriebes im Kohlenhandel

VonOskarBachmann.

Die Griindung des Schweizerischen Kohlenhéindlerverbandes erfolgte
im Sommer 1919 durch ZusammenschluBB der verschiedenen Kohlen-
hindlervereine, die sich nach Beendigung des Weltkrieges in allen
Teilen des Landes gebildet hatten. Im Dezember 1927 betrug die Zahl
der Mitglieder 967, wozu noch 175 verpflichtete Firmen zu zahlen sind,
die sich nur zur Einhaltung der Verbandspreise bereit erkliart hatten.
Auf 1. April 1939 wird die Zahl der Mitglieder mit 1319 angegeben und
durch den Verbandsvorstand als tibersetzt bezeichnet, weil die zu grofle
Anzahl der Betriebe den Umsatz der einzelnen Firma driicke. Auller-
dem sind am schweizerischen Platzhandel beteiligt noch zahlreiche Kon-
sumvereine, landwirtschaftliche Genossenschaften und Genossenschafts-
verbidnde, die nicht Mitglieder des Schweizerischen Kohlenhédndlerver-
bandes sind. Bei Aufteilung des jahrlichen Bedarfes von schitzungs-
weise 1,5 Millionen Tonnen Brennstoffe der dem Platzhandel grundsitz-
lich zur Belieferung reservierten Hausbrand-Verbraucher wiirde den
Kleinbetrieben geniigend Umsatz und Arbeit verbleiben, um anstiandig
existieren zu konnen, wenn nicht die Import- und die GroBhandels-
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firmen, und zwar speziell diejenigen deutschen Ursprungs, so ziemlich
auf allen bedeutenden Platzen der Schweiz Detailgeschifte besillen
und auf den Namen der Inhaber betrieben, speziell zwecks Belieferung
der Hausbrand-GroBverbraucher wie staatliche und gemeinniitzige An-
stalten, private Anstalten, Hotels, Spitdler, Verwaltungen, staatliche
und kommunale Betriebe, Baugenossenschaften und gewerbliche Be-
triebe und zwecks Belieferung von industriellen GroBbetrieben mit
typischen Hausbrandkohlen wie Brikette, Brechkoks, Anthrazit und
Halbfett-Wiirfelkohlen zur Abgabe zu Selbstkostenpreisen an ihre An-
gestelltenverbinde und an die Arbeiterschaft.

Der selbstindige Kleinhandler betrachtet sich daher durch den seit
1. Juli 1927 bis heute in Kraft stehenden Sanierungsvertrag mit Recht
bewuBt irregefiihrt und empfindlich geschadigt in seiner Existenz. Der
Vertrag hatte zum eigentlichen Zweck die Sicherstellung der Preisver-
abredung und entweder den Beitrittszwang der freien Importeur- und
der Platzhandelsfirmen in die beiden Berufsverbinde oder den Zwang
zur Aufgabe der freien Geschifte. Er soll nun ab 1940 durch eine Markt-
ordnung ersetzt werden. Durch den Sanierungsvertrag zwischen dem
Verband des schweizerischen Kohlen-Import- und -Grofhandels und
dem Schweizerischen Kohlenhdndlerverband zum Zwecke der Wahrung
der Interessen der organisierten schweizerischen Kohlen-Importeure,
-Grossisten und -Héndler sind die Mitglieder im Schweizerischen
Kohlenhdndlerverband zusammengeschlossenen Vereinigungen von
Kohlenhdndlern verpflichtet, ihren ganzen Bedarf an Brennstoffen (mit
Ausnahme von Brennholz, Holzkohle, Torf, Schweizer Gaskoks, Grude-
koks und fliissigen Brennstoffen) ausschlielich bei Importfirmen zu be-
ziehen, welche Mitglieder des »Verbandes des Schweizerischen Kohlen-
Import- und -GroBhandels« sind. Die in diesem Verband zusammen-
geschlossenen Importfirmen sind dagegen ihrerseits verpflichtet, keine
Héndler zu beliefern, die nicht Mitglied einer der im Schweizerischen
Kohlenhdndlerverband zusammengeschlossenen Kohlenhdndlervereini-
gungen sind. Eine Ausnahme besteht fiir die Importfirmen mit Bezug
auf die Belieferung von Konsumvereinen, landwirtschaftlichen Genossen-
schaften und Genossenschaftsverbinden, die nicht Mitglieder des
Schweizerischen Kohlenhdndlerverbandes sind, aber trotzdem beliefert
werden diirfen.

(Diese Vertragsklausel bedeutet eine schwere Schiadigung fiir die
Vertragshindler, weil damit den Importfirmen Gelegenheit gegeben ist,
die beiden im Umsatz sich ungefihr die Waage haltenden Abnehmer-
gruppen gegeneinander auszuspielen, und weil die Konsumvereine, land-
wirtschaftlichen Genossenschaften und Verbinde im Gegensatz zum
Kohlenhindler ihre wirtschaftliche Freiheit bewahren konnten, die ihnen
zu ungeahnter Bliite verholfen hat.)

Den Importeuren und Hindlerfirmen ist der Geschaftsverkehr mit
AuBenseitern in bezug auf die vom Vertrag betroffenen Brennstoffe
grundsitzlich untersagt. Leider ist die Frage des Belieferungsrechtes von
Hausbrand-GroBverbrauchern zwischen Importfirma und Platzhandel
trotz diesem seit iiber zwolf Jahren existierenden Vertrag heute noch
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immer teilweise strittig wegen einer weiteren Ausnahmebewilligung zur
Belieferung von Klienten dieser Verbrauchergruppe durch Importfirmen,
soweit solche den Beweis regelmalliger Lieferungen vor dem 1. Juli
1927, bzw. dem 1, Juli 1935 an GroBverbraucher erbringen kénnen. Die
Belieferung aller Hausbrandverbraucher, einschliefilich der staatlichen
und gemeinniitzigen Anstalten, der privaten Anstalten, Hotels, Spitiler,
Verwaltungen, der staatlichen und kommunalen Betriebe, Baugenossen-
schaften und gewerblichen Betriebe, ist dabei grundsdtzlich den Platz-
hdndlerfirmen reserviert worden. Diese haben bestimmt den Sanierungs-
vertrag nur angenommen in der zuversichtlichen Erwartung einer bal-
digen, definitiven und loyalen Regelung zu ihren Gunsten dieses fiir sie
so lebenswichtigen Bestandteils aus dem Abkommen.

Wenn dem nicht so wire, so hitte jener urwiichsige Kohlenhéiindler
in Nr. 4, Jahrgang 1935, des »Schweizerischen Kohlenhandels« unter
anderm iiber die Auswirkungen des Sanierungsvertrages nicht wortlich
ausgerufen:

»Nicht zufrieden damit, daBl seit 1927 regelmiBige groBe Ge-
schafte abgeschlossen werden konnen, gibt es noch einige Import-
firmen (gliicklicherweise sind sie nicht zahlreich), die darauf aus-
gehen, Detailgeschifte zusammenzukaufen, Hypotheken oder iiber-
setzte Kredite zu gewihren, all dies zu einem Zweck, der nur zu
durchsichtig ist. Man will sich nicht damit begniigen, Industrie und
Handler zu bedienen, sondern auch noch diejenige Kundschaft, die
dem Detailhdndler zugewiesen worden ist. Wenn diese iible Erschei-
nung im gleichen Tempo weitergeht und wenn das schlechte Beispiel
von andern Importeuren nachgeahmt wird, dann werden in zehn oder
fiinfzehn Jahren 80 bis 90 Prozent der heutigen freien Handler ver-
schwunden sein. Ist das wirklich der Zweck des Sanierungsverirages,
und hétten die Héindler ihm zugesiimmt, wenn sie rechtzeitig gewulBt
hétten, daB ihre Unterschrift eine Art Todesurteil darstellt?

Ein fritherer Hindleridealist,
heutiger Genossenschaftsanhinger.«

Die Rechtslage fiir die Platzhandelsfirmen ist doch unzweideutig die,
daB sich diese mit der Annahme des seit 1927 existierenden Sanierungs-
vertrages mit den zum Teil einseitigen Bindungen ihrer Rechte zum
direkten Import begeben haben, selbst fiir den Fall, wo die Kontingen-
tierung der Kohleneinfuhr durch das Eidgendéssische Volkswirtschafts-
departement auigehoben werden sollte und der Import von Brennstoffen
jedem Kohlenhindler fiir seine eigene Rechnung gestattet wiire.

Von den rund 64 Mitgliedern des »Verbandes der schweizerischen
Kohlen-Importeure und -GroBhandelsfirmen« betreiben heute 34 (dar-
unter noch die bedeutendsten) den Platzhandel auf ihren eigenen Namen,
wihrenddem vermutlich weit iiber das Zehnfache dieser Zahl an Platz-
handelsfirmen, die sich im Besitze des GroBhandels und der Produktion
befinden, auf den Namen der unselbstindigen Platzhindler gefiihrt
werden., Dadurch schrumpit die Zahl der selbstindigen und freien
Héindler mehr und mehr zusammen, und es sollte dem weiteren Fort-
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schritt des Schrumpfungsprozesses einmal ein rasches Ende bereitet
werden durch absolute Trennung des Importgeschiftes vom Detail-
geschaft.

Bekanntlich ist die Einfuhr von festen und fliissigen Brennstoffen
mit Verfiisgung vom 23. Juni 1932 des Eidgendssischen Volkswirtschafts-
departements kontingentiert worden. Durch rechtzeitigen Zuzug nach
Basel und unter Mitwirkung von mallgebenden schweizerischen Import-
firmen und ansissigen deutschen Firmen ist es einigen im Kohlenhandel
bekannten deutschen, franzdsischen und holldndischen Produktionsver-
tretungen mit Monopolcharakter gelungen, bis zu zwei Drittel der
Kohleneinfuhr an sich zu ziehen auf Kosten der andern Schweizer Im-
portfirmen, denen zum Beispiel seit der Griindung der »Ruhr- und Saar-
kohlen AG.« in Basel im Jahre 1930 der direkte Import von deutschen
Kohlen und Koks aus dem Ruhrgebiet, dem Aachener Revier und aus
dem Saargebiet seit dem Anschlu8 an Deutschland total verunmdéglicht
worden ist.

Dadurch sind viele dieser Importfirmen gezwungen worden, sich
auf das dem Platzhandel reservierte Hausbrandgeschidft zu werfen.
Dieses Vorgehen wirkte sich dann durch Konkurrenzierung der Klein-
hidndlerfirmen und durch die Errichtung von neuen Detailgeschaiten
aus, zum Schaden des schon bestehenden Platzhandels. Aus dieser Zeit
wird die neue Gruppe der GroBhandelsfirmen herriihren, die dann dem
Importeurverband angegliedert worden ist. Die stindig zunehmende
Zahl der Platzhandelsfirmen ist also hauptsichlich dem Zuzug der
deutschen Importfirmen mit ihrer machtpolitischen Einstellung und der
Verdriangung der Schweizer Importfirmen speziell aus dem deutschen
Kchlenimportgeschift zuzuschreiben. Die Preisbildungskommission des
Eidgenéssischen Volkswirtschaftsdepartements hat in ihrer Veréffent-
lichung Nr. 5 iiber die Kleinhandelsspanne im schweizerischen Kohlen-
handel festdestellt, dafl im schweizerischen Kchlenhandel nicht ein auf
Rationalisierung des Vertriebes gerichteter Trust, sondern ein haupt-
sidchlich der Sicherung der Preisabrede dienendes Kartell besteht. Nach-
dem dann der Schweizerische Kohlenhidndlerverband zwecks rascher
Annahme und Durchfithrung seines neuen Statuts mit Preisabrede durch
Héandler und GroBverbraucher iiber den Weg der »Union«, Brikett-
Importgesellschaft in Ziirich, und die damalige »Ruhrkohle AG. fiir
Brennstoffe« in Basel als Verkaufsstellen fiir die Schweiz der beiden
groflten deutschen Syndikate der Kohlenproduktion diese um Hilfe er-
sucht hat, welche nur zu gern bewilligt worden ist, wird sich niemand
dariiber wundern, wenn die beiden Hauptlieferanten als Entgelt fiir ihre
Hilfe das Kohlenhindlerkartell in den langen Jahren zu einer ihren
eigenen Interessen dienenden Verkaufsorganisation ausgebaut haben
zwecks Durchfithrung ihrer volkswirtschaftlich schidlichen Preispolitik
im Verkauf von Hausbrandkohlen, Brechkoks und Briketten und zwecks
Sicherung ihrer hundertprozentigen Monopolstellung in der Einfuhr
deutscher Produkte. Auch in diesem Falle bewahrheitet sich das Wort
des Zauberlehrlings einmal mehr: Die Geister, die er rief, wird er nicht
mehr los.
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Als RationalisierungsmaBnahmen im Sinne der Ausfithrungen der
Preisbildungskommission des Volkswirtschaftsdepartements wéiren in
praktischem Sinne empfiehlenswert:

a) die Griindung von Arbeitsgemeinschaften auf den groBen Plitzen
unter Verbandsmitgliedern ohne Motorlastwagen und solchen,
die nicht iiber stindige Beschiaftigung ihrer Wagen verfiigen, zum
Zwecke der hundertprozentigen Ausniitzung der teuren Trans-
portmittel;

b) Verlegung und Zusammenlegung von ungiinstig gelegenen Kohlen-
lagern auf Lagerpldtze mit BahnanschluB3 fiir Massengut wie
Zentralheizungskoks und Steinkohlen zwecks Vermeidung von
doppelten Betriebsunkosten fiir Auflad, Abfuhr und Ablad der
Ware.

Zur Unterstiitzung der finanzschwicheren unabhingigen Verbands-
mitglieder hitte der Kohlenhidndlerverband schon langst zur Griindung
einer Biirgschaftskredit-Genossenschaft schreiten sollen zwecks Ein-
richtung von Frachtenstundungs-Rechnungen bei den SBB. zugunsten
dieser Mitglieder, nachdem allgemein bekannt ist, wieviel Sorgen dem
Kleinhidndler die Einlésung der Frachten auf den eintreffenden Kohlen-
wagen, hauptsidchlich in Zeiten strenger Beschaltigung, bereiten.

Vereinbarungen mit Hausbrand-GroB3verbrauchern, die ausschlie3-
lich aus direkten Zufuhren bedient werden, zwecks Vorlage der auf-
laufenden Frachtbetriige beim Eintreffen der Wagen wiirden ebenfalls
sehr zur finanziellen Entlastung der Héandler fiihren.

Letzten Endes wire noch ein Verbandsbeschlull tiber kleine Liefe-
rungen im Detailhandel gegen ausschlieBliche Barzahlung bei Abliefe-
rung der Ware schon lingst am Platze,

Auf Grund der heutigen, nicht beneidenswerten Lage des selbstin-
digen unabhingigen Kohlenhindlers und weil die groBen Lager meisten-
teils in Handen des GroBhandels sich befinden, hat der Kohlenhindler-
verband die Vornahme der eigentlichen Einlagerung von Brennstoffen
im Sinne der Kriegsvorsorge fiir seine Organisation ablehnen miissen.

Nachdem aus Riicksicht auf die gefihrdete Landesversorgung die
Kriegswirtschaft in den Kohlenhandel eingegriffen hat, mochte das
Kohlenhandelsgewerbe sich gerne durch einen Machtspruch des Bundes-
rates sanieren lassen, und zwar durch scharfe Trennung von Import-
geschdft und Platzhandel, das heil3t durch ein behérdliches Verbot der
gleichzeitigen Ausiibung des Importgeschiiftes und des Platzhandels
durch eine und dieselbe Firma. Dasselbe Ziel kénnte nach den Wiinschen
des kleinen Platzhandels bei der Notwendigkeit zur Griindung einer
neuen »Nationalen Brennstoff-Import- und -Verteilungsstelle« erreicht
werden durch die direkte Belieferung der Platzhandelsfirmen zu gleichen
Preisen und Bedingungen und mengenmdBig im gleichen Verhdltnis wie
die Import- und GroBhandelsfirmen.

Zur Ausiibung seiner Titigkeit sollte aber der selbstindige, dienst-
pilichtige Kohlenhidndler vermehrten periodischen Urlaub aus dem
Aktivdienst bekommen, damit er mit den zur Verfiigung stehenden Ar-
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beitskraften und Lastwagen wenn méglich im Arbeitsgemeinschaftsver-
hiltnis den Auslad der einlaufenden Kohlenwagen und die Belieferung
seiner Kundschaft innert niitzlicher Frist und auf rationelle Art und
Weise besorgen kann, wenn nicht bei langem Andauern der gegen-
wartigen Kriegslage die Stillegung seines Betriebes und der finanzielle
Zusammenbruch eintreten sollen.

Wo steht Japan heute?
Von Y. Z.

Waiahrend der praktische Wert des deutsch-russischen Nichtangriffs-
paktes fiir die Beteiligten noch im dunkeln liegt, da dieser einzig und
allein von der Art seiner Interpretation und Durchfithrung abhéingt, hat
er jedenfalls in einer Hinsicht restlose Klarheit geschaffen: Deutschland
gibt seinen bisherigen Freund im Fernen Osten dem eigenen Schicksal
preis. Der Antikominternpakt, dieses von Hitler geschaffene Instrument,
mit dem einst die ganze demokratische Welt aus den Angeln gehoben
werden sollte und dem Japan als erstes Land beigetreten ist, hort fak-
tisch zu spielen auf. Er ist zwar nicht offiziell zerrissen, aber von einem
Fortbestand kann natiirlich keine Rede mehr sein, nachdem Hitler selber
mit dem Haupt der Komintern iibereingekommen ist, von jeder aggres-
siven Aktion abzusehen und also die Fahne des Antibolschewismus,
auf die er bisher seine Getreuen hatte schworen lassen, endgiiltig im
Anblick der ganzen Welt eingezogen hat. Steht somit noch dahin, ob
Moskau oder Berlin bei diesem Spiel der Betrogene ist, so ist im Falle
Japans auch nicht der leiseste Zweifel mehr méglich. Es ist und bleibt
der Hauptgenasfiithrte dieses merkwiirdigen diplomatischen Handels,
und die Gesichter, mit denen seine bisherigen Bewunderer Hitlers von
dem Paktinhalt Kenntnis genommen haben, diirften denn auch ent-
sprechend lang ausgefallen sein.

Im politischen Spiel der Achsenmichte erfiillte Japan bisher un-
verkennbar eine bedeutsame Funktion. Jedesmal, wenn die Spannungen
in Europa einen besonders hohen Grad erreichten, setzte Tokio prompt
mit einer neuen Provokation ein. Dazu mochte es natiirlich schon die
Uberlegung bestimmt haben, da3 in solchen Zeitliuften das eingegangene
Risiko weniger grol} erscheint. Fiir die Achsenmichte hatte dies jeden-
falls die angenehme Folge, dall die Machte der Gegenseite hierdurch
von ihren eigenen Provokationen abgelenkt wurden. So erschien es Berlin
und Rom nur willkommen, dal} Japan in demselben Augenblick, in dem
sie ihre massiven Interventionen in Spanien unternahmen, seine Truppen
auf das asiatische Festland zum Einmarsch in China kommandierte, und
daBl auf diese Weise dort ein zweiter Kriegsherd in Brand gesteckt
wurde. Dieses Zusammenspiel hat sich noch bis in die allerletzten Tage
fortgesetzt. In einem Augenblick, da in Europa alle Welt wegen der
Hitlerschen Anspriiche auf Danzig alarmiert wurde, hob Japan zum
Schlag gegen die englische Konzession in Tientsin aus und traf wohl

105



	Niedergang des unabhängigen Kleinbetriebes im Kohlenhandel

